
 
2. Änderungssatzung  

über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen 
Verkehrsanlagen der Gemeinde Dornheim 

 
 
 
Aufgrund der § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-  in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 14.04.1998 (GVBl. S. 73) und §§ 2 und 7a  des Thüringer 
Kommunalabgabengesetzes -ThürKAG- vom 07.08.1991 (GVBl. S. 285, 329), zuletzt 
geändert durch das ThürEuroAnpG vom 14.12.1998 (GVBl. 19/98) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Dornheim am 01.11.1999 folgende Änderungssatzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
§ 5  (Abs. 3) erhält folgende neue Fassung: 
 
(3) Als Grundstücksfläche i.S.d. Abs. 1 gilt bei Grundstücken außerhalb des 
Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes und bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan 
eine bauliche, gewerbliche oder eine vergleichbare Nutzung nicht festsetzt, 
a) soweit sie an die Erschließungsanlage angrenzen, die Fläche zwischen der gemeinsamen    
    Grenze der Grundstücke mit der Erschließungsanlage und einer im Abstand von 40 m dazu  
    verlaufenden Linie. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur  
    Erschließungsanlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe  
    unberücksichtigt; 
b) soweit sie nicht angrenzen, die Flächen zwischen der Grundstücksgrenze, die der    
    Erschließungsanlage zugewandt ist, und einer im Abstand von 40 m dazu verlaufenden  
    Linie. 
    Überschreitet die beitragsrechtlich relevante tatsächliche Nutzung die Abstände nach Satz 1  
    Buchstabe a) oder Buchstabe b), so fällt die Linie zusammen mit der hinteren Grenze der  
    tatsächlichen Nutzung. 
 
 
 

Artikel 2 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
ausgerfertigt am: 06.12.1999 
 
 
 
Kerstin Hönemann 
Bürgermeisterin      -Siegel- 
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